
Anlage 3

Die Verpflichtung zur Angabe der personenbezogenen Daten beruht  auf 
den §§ 13, 16, 17, 18 Bbg MeldeG. Die erhobenen Daten  werden in einer 
automatisierten Datei gespeichert.

(3) Der Einwohner hat bei jeder An- oder Abmeldung mitzuteilen,  welche weiteren 
Wohnungen nach Absatz 1 er hat und welche dieser  Wohnungen seine 
Hauptwohnung ist. Er hat der Meldebehörde der neuen Hauptwohnung jede 
Änderung der Hauptwohnung mitzuteilen.

§ 16 des Brandenburgischen Meldegesetzes lautet:

(1) Hat ein Einwohner mehrere Wohnungen in der Bundesrepublik Deutschland, so 
ist eine dieser Wohnungen seine Hauptwohnung, jede weitere Wohnung seine 
Nebenwohnung. 

Mehrere Wohnungen

Beachten Sie bitte auch die Mitteilungspflicht (Abs. 3) gegenüber der  
Meldebehörde, wenn als Folge geänderter persönlicher Verhältnissse  die 
Merkmale der Hauptwohnung auf eine andere Wohnung zutreffen.

Auf diesem Formular sind die Daten aller Personen aufzuführen, die  die 
gleiche Hauptwohnung und die gleiche/n Nebenwohnung/en  haben. Für 
Personen, die (noch) andere Wohnungen haben sowie für  Personen mit 
unterschiedlichen Haupt- und Nebenwohnungen sind  eigene Formulare zu
verwenden.

Der nebenstehende § 16 des Brandenburgischen Meldegesetzes  richtet 
sich an Einwohner mit mehreren Wohnungen. Sie haben da- nach gemäß 
den nebenstehenden Kriterien unter Beantwortung der  u.g. Fragen 
anzugeben, welche Ihrer Wohnungen die Hauptwohnung  ist.

Erklärung zur Hauptwohnung
bzw. Erklärung über eine Hauptwohnungsänderung

Diese Angaben gelten mit Wirkung vom

4.

3.

2.

1.

Name/Vornamen:

Diese Mitteilung gilt für folgende Familienmitglieder

2.

Straße, Hausnummer, PLZ, Gemeinde:

1.

Straße, Hausnummer, PLZ, Gemeinde:

Nebenwohnung/en ist/sind in

Gemeindekennzahl:Straße, Hausnummer, PLZ, Gemeinde:
Hauptwohnung war bisher

Sofern notwendig, Angaben zu den zeitlichen Nutzungen der verschiedenen Wohnungen unten unter Bemerkungen machen.

Gemeindekennzahl:Straße, Hausnummer, PLZ, Gemeinde:

Hauptwohnung für

Welches ist die Hauptwohnung des 
Personensorgeberechtigten?

Minderjährige (sofern sie auch bei dem 
Personensorgeberechtigten wohnen)

Welche der genutzten Wohnungen ist die einzig gemeinsam 
oder - bei mehreren gemeinsam genutzten Wohnungen -
die (zeitlich) vorwiegend benutzte Wohnung der Familie? 

Familien (auch Ehepaare, die nicht dauernd 
getrennt leben)

Welche der genutzten Wohnungen 
ist die (zeitlich) vorwiegend 
benutzte Wohnung?

ledige Einwohner

(Eingangsstempel der Meldebehörde)

Hinweise nach §§ 12 Abs. 3, 18 Abs. 2 des Brandenburgischen  
Datenschutzgesetzes:

(2) Hauptwohnung ist die vorwiegend benutzte Wohnung des Einwohners. Haupt-
wohnung eines verheirateten Einwohners, der nicht  dauernd getrennt von seiner 
Familie lebt, ist die vorwiegend benutzte Wohnung der Familie. Hauptwohnung 
eines minderjährigen Einwohners ist die vorwiegend benutzte Wohnung des 
Personensorgeberechtigten. Hauptwohnung eines Behinderten, der in einer 
Behinderteneinrichtung untergebracht ist, bleibt auf Antrag des Behinderten bis zur 
Vollendung des 27. Lebensjahres die Wohnung nach Satz 3. In  Zweifelsfällen ist 
die vorwiegend benutzte Wohnung dort, wo der Schwerpunkt der 
Lebensbeziehungen des Einwohners liegt. 
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Datum:

Weitere Bemerkungen/Angaben zu Zweifelsfällen (§ 16 Abs. 2 Satz 5 Brandenburgisches Meldegesetz)

neinja

neinja

neinja

neinja

erwerbstätigFamilienstandReligionsgesellschaftGeburtstagStaatsangehörigkeit/en

weibl.

4.

3.

2.

1.

männl.

(Unterschrift eines der Meldepflichtigen)

ev.-luth.ev.röm.-kath.

sonst.

ev.-luth.ev.röm.-kath.

sonst.

ev.-luth.ev.röm.-ka

sonst.

ev.-luth.ev.

sonst.

Geschlecht

röm.-kath.

ev.-ref. keine

ev.-ref. keine

ev.-ref. keine

ev.-ref. keine
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Anlage 3

Die Verpflichtung zur Angabe der personenbezogenen Daten beruht  auf 
den §§ 13, 16, 17, 18 Bbg MeldeG. Die erhobenen Daten  werden in einer 
automatisierten Datei gespeichert.

(3) Der Einwohner hat bei jeder An- oder Abmeldung mitzuteilen,  welche weiteren 
Wohnungen nach Absatz 1 er hat und welche dieser  Wohnungen seine 
Hauptwohnung ist. Er hat der Meldebehörde der neuen Hauptwohnung jede 
Änderung der Hauptwohnung mitzuteilen.

§ 16 des Brandenburgischen Meldegesetzes lautet:

(1) Hat ein Einwohner mehrere Wohnungen in der Bundesrepublik Deutschland, so 
ist eine dieser Wohnungen seine Hauptwohnung, jede weitere Wohnung seine 
Nebenwohnung. 

Mehrere Wohnungen

Beachten Sie bitte auch die Mitteilungspflicht (Abs. 3) gegenüber der  
Meldebehörde, wenn als Folge geänderter persönlicher Verhältnissse  die 
Merkmale der Hauptwohnung auf eine andere Wohnung zutreffen.

Auf diesem Formular sind die Daten aller Personen aufzuführen, die  die 
gleiche Hauptwohnung und die gleiche/n Nebenwohnung/en  haben. Für 
Personen, die (noch) andere Wohnungen haben sowie für  Personen mit 
unterschiedlichen Haupt- und Nebenwohnungen sind  eigene Formulare zu
verwenden.

Der nebenstehende § 16 des Brandenburgischen Meldegesetzes  richtet 
sich an Einwohner mit mehreren Wohnungen. Sie haben da- nach gemäß 
den nebenstehenden Kriterien unter Beantwortung der  u.g. Fragen 
anzugeben, welche Ihrer Wohnungen die Hauptwohnung  ist.

Erklärung zur Hauptwohnung
bzw. Erklärung über eine Hauptwohnungsänderung

Diese Angaben gelten mit Wirkung vom

4.

3.

2.

1.

Name/Vornamen:

Diese Mitteilung gilt für folgende Familienmitglieder

2.

Straße, Hausnummer, PLZ, Gemeinde:

1.

Straße, Hausnummer, PLZ, Gemeinde:
Nebenwohnung/en ist/sind in

Gemeindekennzahl:Straße, Hausnummer, PLZ, Gemeinde:
Hauptwohnung war bisher

Sofern notwendig, Angaben zu den zeitlichen Nutzungen der verschiedenen Wohnungen unten unter Bemerkungen machen.

Gemeindekennzahl:Straße, Hausnummer, PLZ, Gemeinde:

Hauptwohnung für

Welches ist die Hauptwohnung des 
Personensorgeberechtigten?

Minderjährige (sofern sie auch bei dem 
Personensorgeberechtigten wohnen)

Welche der genutzten Wohnungen ist die einzig gemeinsam 
oder - bei mehreren gemeinsam genutzten Wohnungen -
die (zeitlich) vorwiegend benutzte Wohnung der Familie? 

Familien (auch Ehepaare, die nicht dauernd 
getrennt leben)

Welche der genutzten Wohnungen 
ist die (zeitlich) vorwiegend 
benutzte Wohnung?

ledige Einwohner

Hinweise nach §§ 12 Abs. 3, 18 Abs. 2 des Brandenburgischen  
Datenschutzgesetzes:

(2) Hauptwohnung ist die vorwiegend benutzte Wohnung des Einwohners. Haupt-
wohnung eines verheirateten Einwohners, der nicht  dauernd getrennt von seiner 
Familie lebt, ist die vorwiegend benutzte Wohnung der Familie. Hauptwohnung 
eines minderjährigen Einwohners ist die vorwiegend benutzte Wohnung des 
Personensorgeberechtigten. Hauptwohnung eines Behinderten, der in einer 
Behinderteneinrichtung untergebracht ist, bleibt auf Antrag des Behinderten bis zur 
Vollendung des 27. Lebensjahres die Wohnung nach Satz 3. In  Zweifelsfällen ist 
die vorwiegend benutzte Wohnung dort, wo der Schwerpunkt der 
Lebensbeziehungen des Einwohners liegt. 

Datum:

Weitere Bemerkungen/Angaben zu Zweifelsfällen (§ 16 Abs. 2 Satz 5 Brandenburgisches Meldegesetz)

neinja

neinja

neinja

neinja

erwerbstätigFamilienstandReligionsgesellschaftGeburtstagStaatsangehörigkeit/en
weibl.

4.

3.

2.

1.

männl.

(Unterschrift eines der Meldepflichtigen)

ev.-luth.ev.röm.-kath.

sonst.

ev.-luth.ev.röm.-kath.

sonst.

ev.-luth.ev.röm.-kath.

sonst.

ev.-luth.ev.

sonst.

Geschlecht

röm.-kath.

ev.-ref. keine

ev.-ref. keine

ev.-ref. keine

ev.-ref. keine

(Eingangsstempel der Meldebehörde)
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Erklärung zur Hauptwohnung
bzw. Erklärung über eine Hauptwohnungsänderung

Diese Angaben gelten mit Wirkung vom

4.

3.

2.

1.

Name/Vornamen:

Diese Mitteilung gilt für folgende Familienmitglieder

2.

Straße, Hausnummer, PLZ, Gemeinde:

1.

Straße, Hausnummer, PLZ, Gemeinde:
Nebenwohnung/en ist/sind in

Gemeindekennzahl:Straße, Hausnummer, PLZ, Gemeinde:
Hauptwohnung war bisher

Sofern notwendig, Angaben zu den zeitlichen Nutzungen der verschiedenen Wohnungen unten unter Bemerkungen machen.

Gemeindekennzahl:Straße, Hausnummer, PLZ, Gemeinde:

Hauptwohnung für

Welches ist die Hauptwohnung des 
Personensorgeberechtigten?

Minderjährige (sofern sie auch bei dem 
Personensorgeberechtigten wohnen)

Welche der genutzten Wohnungen ist die einzig gemeinsam 
oder - bei mehreren gemeinsam genutzten Wohnungen -
die (zeitlich) vorwiegend benutzte Wohnung der Familie? 

Familien (auch Ehepaare, die nicht dauernd 
getrennt leben)

Welche der genutzten Wohnungen 
ist die (zeitlich) vorwiegend 
benutzte Wohnung?

ledige Einwohner

Weitere Bemerkungen/Angaben zu Zweifelsfällen (§ 16 Abs. 2 Satz 5 Brandenburgisches Meldegesetz)

neinja

neinja

neinja

neinja

erwerbstätigFamilienstandReligionsgesellschaftGeburtstagStaatsangehörigkeit/en
weibl.

4.

3.

2.

1.

männl.

keine

ev.-luth.ev.röm.-kath.

sonst.

keine

ev.-luth.ev.röm.-kath.

sonst.

keine

ev.-luth.ev.röm.-kath.

sonst.

ev.-luth.ev.

sonst.

Geschlecht

röm.-kath.

Für das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik des Landes Brandenburg 

ev.-ref. keine

ev.-ref.

ev.-ref.

ev.-ref.

Anlage 3

(Eingangsstempel der Meldebehörde)
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